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Kongregatıon für den Gottesdienst SAEeTE un Iruchtbarere Teilnahme der
un die Sakramentenordnung: Ins- Glaäubigen eıligen pfer des Al-
truktion Redemptionis Sacramentum tares  + sel1l, jedoch zeigen die bisheri-
ber einige ınge bezuüglich der hi SCcHh Erfahrungen, ass zugleic auch
Eucharistie Vo Marz 2004 „Schatten” missbräuchlicher Praktiken

entstanden sind, die sich „Kegen das
In ausdrücklicher Weiterführung der Wesen der Liturgie und der Sakramen-

te SOWIE die Tradiıthon un dıetheologischen Aussagen ın der Enzyk-
Autorität der Kirche”“” richten un zZuıka Von Johannes Paul cclesıin de

Eucharıistia prı 2003 vg Schaden der Gläubigen „rn einigen (Ir-
ThPQ 151 299—302) SOWIE SP1INES ten  (r ZuUur ewohnheit wurden, weshalb
Apostolischen Schreibens SpIrttus P} dem un deutlich entgegenzutreten ist
Sponsa Vo Dezember 2003 ZUITN (Nr.
ahrestag der Liturgiekonstitution des Kardinalpräfekt Francıs Arınze betonte
I1 Vatikanischen Konzils un Kon- bei der Prasentation des Dokumentes,
text des Vo aps für ()ktober ass Redemptionits Sacramentum in
2005 ausgerufenen „Jahres der ucha- er Zusammenarbeit mit der ongre-
ristie”“ erstellte die Kongregation für gation für die Glaubenslehre erstellt
den (GGottesdienst und die Sakramen- wurde. Deren Sekretär, Erzbischof An-
tenordnung Clie vorwiegend iszipli- velo Amato, wIıes Vo  - allem auf den
nar konzipierte Instruktion Kedemptio0- notwendigen inneren usammenhang,
NS Sacramentbum Vo MärTzZ 2004 VONMN Jturgıe und Bekenntnis (Zex Orandı
„über einNıge inge bezüglich der hei- un lex credendt) hın, weshalb die Jäu-
lıgsten Eucharistie, die einzuhalten bigen das ecC auf eiNe integre Feier
und vermeiden sind“. der FEucharistie In Konformuität mıt der
Zum chutz der Feier der FEucharistie Doktrin des kirchlichen Lehramtes be-
als „Quelle und Höhepunkt des HAN- Sıtzen (vgl L’OssRom [it] 24 Aprıil
Zzen christlıchen ens (LG 11) soll- 2004, 4—5)
ten nach dem illen des eiligen Va- Die Instruktion geht davon aus, ass
ters (vgl Ecclesia, Nr. 52) ach inter- die Liturgie der Kirche, zumal die Feier
dikasteriellen beratungen ein1ge Str1tt1- der Eucharistie, VOon Christus der Kır-
C Fragen beantwortet, die bestehen- che anvertrau iSt, ass SIE als deren
den lıturgischen Normen bekräftigt, Selbstvollzug keine prıvate Einzelhand-
Fehlentwicklungen klar gekennzeich- lung darstellt, un ass sOomıt auch
net und manche Bestimmungen dies- keine beliebige Freiheit besteht, die
bezüglich erläutert oder vervollstän- Feier ach eigenem Gutdünken g-
digt werden. £1 wird ın der In- stalten. Es sol] vielmehr die spezifische

jedes einzelnen innerhalb der KEu-struktion prinzipiell betont, ass „die
Liturgieretorm des Konzils vVo  — 1O- charistiefeier en jeweıligen Funk-
dem (Gewinn für eine bewusstere, tatı- J10nen und Diensten deutlich profiliert
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Römische Erlässe 

Kongregation für den Gottesdienst 
und die Sakramentenordnung: Ins­
truktion Redemptionis Sacramentum 
über einige Dinge bezüglich der hl. 
Eucharistie vom 25. März 2004 

In ausdrücklicher Weiter führung der 
theologischen Aussagen in der Enzyk­
lika von Johannes Paul 11. Ecclesia de 
Eucharistia vom 17. April 2003 (vgl. 
ThPQ 151 (2003) 299-302) sowie seines 
Apostolischen Schreibens Spiritus et 
Sponsa vom 4. Dezember 2003 zum 40. 
Jahrestag der Liturgiekonstitution des 
11. Vatikanischen Konzils und im Kon­
text des vom Papst für Oktober 2004/ 
2005 ausgerufenen "Jahres der Eucha­
ristie" erstellte die Kongregation für 
den Gottesdienst und die Sakramen­
tenordnung die vorwiegend diszipli­
när konzipierte Instruktion Redemptio­
nis Sacramentum vom 25. März 2004 
"über einige Dinge bezüglich der hei­
ligsten Eucharistie, die einzuhalten 
und zu vermeiden sind". 
Zum Schutz der Feier der Eucharistie 
als "Quelle und Höhepunkt des gan­
zen christlichen Lebens" (LG 11) soll­
ten nach dem Willen des Heiligen Va­
ters (vgl. Ecclesia, Nr. 52) nach inter­
dikasteriellen Beratungen einige stritti­
ge Fragen beantwortet, die bestehen­
den liturgischen Normen bekräftigt, 
Fehlentwicklungen klar gekennzeich­
net und manche Bestimmungen dies­
bezüglich erläutert oder vervollstän­
digt werden. Dabei wird in der In­
struktion prinzipiell betont, dass "die 
Liturgiereform des Konzils von gro­
ßem Gewinn für eine bewusstere, täti­

gere und fruchtbarere Teilnahme der 
Gläubigen am heiligen Opfer des Al­
tares" sei, jedoch zeigen die bisheri­
gen Erfahrungen, dass zugleich auch 
"Schatten" missbräuchlicher Praktiken 
entstanden sind, die sich "gegen das 
Wesen der Liturgie und der Sakramen­
te sowie gegen die Tradition und die 
Autorität der Kirche" richten und zum 
Schaden der Gläubigen "an einigen Or­
ten" zur Gewohnheit wurden, weshalb 
dem nun deutlich entgegenzutreten ist 
(Nr. 4). 
Kardinalpräfekt Francis Arinze betonte 
bei der Präsentation des Dokumentes, 
dass Redemptionis Sacramentum in en­
ger Zusammenarbeit mit der Kongre­
gation für die Glaubenslehre erstellt 
wurde. Deren Sekretär, Erzbischof An­
gelo Amato, wies vor allem auf den 
notwendigen inneren Zusammenhang 
von Liturgie und Bekenntnis (lex orandi 
und lex credendi) hin, weshalb die Gläu­
bigen das Recht auf eine integre Feier 
der Eucharistie in Konformität mit der 
Doktrin des kirchlichen Lehramtes be­
sitzen (v gl. L'OssRom fit] vom 24. April 
2004,4-5). 
Die Instruktion geht davon aus, dass 
die Liturgie der Kirche, zumal die Feier 
der Eucharistie, von Christus der Kir­
che anvertraut ist, dass sie als deren 
Selbstvollzug keine private Einzelhand­
lung darstellt, und dass somit auch 
keine beliebige Freiheit besteht, die 
Feier nach eigenem Gutdünken zu ge­
stalten. Es soll vielmehr die spezifische 
Rolle jedes einzelnen innerhalb der Eu­
charistiefeier in den jeweiligen Funk­
tionen und Diensten deutlich profiliert 
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werden. Für eine konstruktive Ausel- der „Allzemeinen Einführung ın d
nandersetzung mıt den diesbezüglıch Römische Messbuch“ des (late1-
ausgesprochenen Mahnungen der Kon- nısch) veröttentlichten „Missale Koma-
gregation WAare allerdings hiltreich num inden, jedoch werden S1E hier
SCWOSECH, neben der Einforderung V1 leıl konkretisiert und exphziert.
Verhaltensänderungen atuch vermehrt Den acht Kapıteln sınd einleitende
E1INeE argumentatıve Begründung A117Z.U- Bemerkungen vorangestellt (1—1 Da-
tühren. | hese nachzureichen zahlt 7Ur iın wird einen die Eerwartung
Pflicht der Bischöfe beziehungsweise eıner überzeugten Aneignung der 11-
Bischofskonferenzen, denen Cie Orts- turgierechtlichen Vorgaben dAUSSCSPLIO-
kirchliche Umsetzung und adäquate chen, da „eine 5 1os außerliche Beach-
Anwendung 1mm eigenen kulturellen tung der Normen414  Kalb - Lederhilger/Römische Erlässe  werden. Für eine konstruktive Ausei-  der „Allgemeinen Einführung in das  nandersetzung mit den diesbezüglich  Römische Messbuch“ des 2002 (latei-  ausgesprochenen Mahnungen der Kon-  nisch) veröffentlichten „Missale Roma-  gregation wäre es allerdings hilfreich  num” finden, jedoch werden sie hier  gewesen, neben der Einforderung von  zum Teil konkretisiert und expliziert.  Verhaltensänderungen auch vermehrt  Den acht Kapiteln sind einleitende  eine argumentative Begründung anzu-  Bemerkungen vorangestellt (1-13). Da-  führen. Diese nachzureichen zählt zur  rin wird zum einen die Erwartung  Pflicht der Bischöfe beziehungsweise  einer überzeugten Aneignung der li-  Bischofskonferenzen, denen die orts-  turgierechtlichen Vorgaben ausgespro-  kirchliche Umsetzung und adäquate  chen, da „eine bloß äußerliche Beach-  Anwendung im eigenen kulturellen  tung der Normen ... offensichtlich dem  Kontext mittels eines dialogischen Pro-  Wesen der heiligen Liturgie, in der  zesses aufgetragen ist (vgl. 19). Dabei  Christus, der Herr seine Kirche ver-  sind „lokale Eigentraditionen in die  sammeln will,“ widerspräche (5). Zum  vollständige Glaubensgemeinschaft mit  anderen ortet man die Wurzel wahrge-  der Universalkirche einzugliedern“,  nommener „Missbräuche“ — abgesehen  was etwa vom Präsidium der Schwei-  von schlichter Unkenntnis (9) — vor al-  zer Bischofskonferenz „als eine große  lem „in einem falschen Begriff von  Herausforderung für die Bischöfe,  Freiheit“ als illusorischer Beliebigkeit,  Priester und Laien“ bezeichnet wird,  unabhängig von jeglicher rechtmäßi-  „die gemeinsam angegangen werden  gen kirchlichen Autorität (7), und stellt  muss“ (Schweizerische Kirchen-Zei-  zudem mit Bedauern fest, „dass öku-  tung 172, 2004, 338—340).  menische Initiativen, die zwar gut  Zwar beabsichtigte die Sakramenten-  gemeint sind, [...] zu eucharistischen  kongregation keine Zusammenfassung  Praktiken verleiten, die der Disziplin  aller Normen über die Eucharistie vor-  widersprechen, mit der die Kirche ih-  zulegen, aber es sollten doch nach dem  ren Glauben zum Ausdruck bringt“,  Wunsch des Papstes etliche in den li-  was zu „Zweideutigkeiten und Verkür-  turgischen Büchern enthaltene Reich-  zungen” führen kann, die nicht zu dul-  tümer und Möglichkeiten der konzi-  den sind (8), Jegliche Eigenmächtigkeit  liaren Erneuerung vertieft werden:  gefährdet „die substantielle Einheit des  „Dieser Vertiefung muss ein Prinzip der  römischen Ritus“, verrichtet „keinen  vollen Treue zur Heiligen Schrift und zur  authentischen pastoralen Dienst” mehr  Tradition zugrunde liegen, wie sie von  und trägt gemäß der eindeutigen Posi-  maßgebender Seite und insbesondere  tion der Kongregation auch nicht „zur  vom II. Vatikanischen Konzil ausgelegt  rechten liturgischen Erneuerung bei,  sondern beraubt vielmehr die Christ-  worden sind, dessen Weisungen vom  Lehramt noch bekräftigt und entfaltet  gläubigen ihres Glaubensgutes und  wurden“ (Spiritus, Nr. 7). Dementspre-  ihres geistlichen Erbes. Willkürliche  chend weist die Instruktion, die als  Handlungen dienen nämlich nicht der  solche schon naturgemäß keine völlig  wirksamen Erneuerung, sondern ver-  neue Gesetzgebung enthalten kann,  letzen das den Christgläubigen zuste-  vor allem auf Bestimmungen hin, die  hende Recht auf eine liturgische Hand-  sich in früheren Dokumenten (zum  lung, die Ausdruck des Lebens der  Beispiel zur Homilie, zur Kommuni-  Kirche gemäß ihrer Tradition und Dis-  onspendung ete.) und insbesondere in  ziplin ist“ (11, vgl. 12).Offensichtlich dem
Kontext mittels EeINEes dialogischen TO- Wesen der heiligen Liturgle, in der
ZOSSP5S aufgetragen ıst (vel. 19) \)abei Christus, der Herrtr SEINE Kirche "CeT-
sirnd „lokale Eigentraditionen ın Clıe sammeln will,“ widerspräche (5) um
vollständige Glaubensgemeinschatt muit anderen örtet INan die Wurzel wahrge-
der Uniwversalkirche einzugliedern”, NOomMmMeEene „Missbräuche“ abgesehen
Was p  za VOIM Präsidium der Schwei- <  M  schlichter Unkenntbtnis (9) al-

Bischofsköonferenz „als eıne orOßse lem „n einem talschen Begriff VOon
Herausforderung ür die Bischöfe, Freiheit”“ als ıllusorischer Beliebigkeit,
Priester und Laien“ bezeichnet wird, unabhängig V OMn jeglicher rechtmäfsi-
„die vemeInsam ANSCSANSCH werden kirchlichen Autorität (7) und stellt
muss”“ (Schweizerische Kırchen-Zei- zudem muit Bedauern te:  st, „dass Ööku-
tung 172, h( 3385—340) meniısche Initiativen, die Z Wal out
/war beabsichtigte die Sakramenten- gemeint sind, [ ZU eucharıistischen
kongregation keine Zusammen fassung Praktiken verleıten, die der Disziplin
aller Normen über dıie FEucharistie T+ widersprechen, mıit der Clie Kirche ih-
zulegen, aber 0S sollten doch nach dem Glauben ZUMm Ausdruck bringt”,
Wunsch des Papstes etliche in en |i- W as zu „Zweideutigkeiten nd Verkür-
turgischen Büchern enthaltene Keich- zungen” tühren kann, die nıcht zu Aul-
tumer ınd Möglichkeiten der konzi- den sind (8 Jegliche Eigenmächtigkeit
liaren Erneuerung verbeft werden: gefährdet „die substantielle Finheit des
„Dieser Vertiefung eın Prinzıp der römischen Kıtus”, verrichtet „keinen
vollen Treue Heiligen Schrift und ZUT authentischen pastoralen Dienst” mehr
TIradıbhion zugrunde liegen, WIEC GS1IP VOon un tragt Yremäls der eindeutigen ?90si-
malßgebender Seite und insbesondere hon der Kongregation auch nıcht „ ZUur
VOom Vatikanischen Konzil ausgelegt rechten lıturgischen Erneuerung bei,

sondern beraubt vielmehr die Christ-worden Sind, dessen Weisungen
Lehramt noch bekräftigt und entaltet glaäubigen ihres Glaubensgutes und
wurden“ (Spiritus, Nr. /) Dementspre- ihres veistlichen Erbes. Willkürliche
chend weıst die Instruktion, die als Handlungen dienen nämlich nıicht der
Olche schon naturgemäfs keine völlig wirksamen Erneuerung, sondern VOT-

MCUEL Gesetzgebung enthalten kann, etzen das den Christgläubigen zuste-
VOT allem auf Bestimmungen hin, die hende Recht auf eine lıturgische and-
sich ın tIrüheren Dokumenten (zum lung, Cie Ausdruck des Lebens der
Beispiel ZUT Homuilie, 7T KOommun1- Kırche gemäls ihrer Iradıhon ınd [ Iıs-
onspendung etcC.) und insbesondere ıIn ziplin iıst  4I (11, vgl 12)
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werden. Für eine konstruktive Ausei­
nandersetzung mit den diesbezüglich 
ausgesprochenen Mahnungen der Kon­
gregation wäre es allerdings hilfreich 
gewesen, neben der Einforderung von 
Verhaltensänderungen auch vermehrt 
eine argumentative Begründung anzu­
führen. Diese nachzureichen zählt zur 
Pflicht der Bischöfe beziehungsweise 
Bischofskonferenzen, denen die orts­
kirchliche Umsetzung und adäquate 
Anwendung im eigenen kulturellen 
Kontext mittels eines dialogischen Pro­
zesses aufgetragen ist (vgl. 19). Dabei 
sind "lokale Eigentraditionen in die 
vollständige Glaubensgemeinschaft mit 
der Universalkirche einzugliedern", 
was etwa vom Präsidium der Schwei­
zer Bischofskonferenz "als eine große 
Herausforderung für die Bischöfe, 
Priester und Laien" bezeichnet wird, 
"die gemeinsam angegangen werden 
muss" (Schweizerische Kirchen-Zei­
tung 172, 2004, 338-340). 

Zwar beabsichtigte die Sakramenten­
kongregation keine Zusammenfassung 
aller Normen über die Eucharistie vor­
zulegen, aber es sollten doch nach dem 
Wunsch des Papstes etliche in den li­
turgischen Büchern enthaltene Reich­
tümer und Möglichkeiten der konzi­
liaren Erneuerung vertieft werden: 
"Dieser Vertiefung muss ein Prinzip der 
vollen Treue zur Heiligen Schrift und zur 
Tradition zugrunde liegen, wie sie von 
maßgebender Seite und insbesondere 
vom 11. Vatikanischen Konzil ausgelegt 
worden sind, dessen Weisungen vom 
Lehramt noch bekräftigt und entfaltet 
wurden" (Spiritus, Nr. 7). Dementspre­
chend weist die Instruktion, die als 
solche schon naturgemäß keine völlig 
neue Gesetzgebung enthalten kann, 
vor allem auf Bestimmungen hin, die 
sich in früheren Dokumenten (zum 
Beispiel zur Homilie, zur Kommuni­
onspendung etc.) und insbesondere in 

der "Allgemeinen Einführung in das 
Römische Messbuch" des 2002 (latei­
nisch) veröffentlichten "Missale Roma­
num" finden, jedoch werden sie hier 
zum Teil konkretisiert und expliziert. 

Den acht Kapiteln sind einleitende 
Bemerkungen vorangestellt (1-13) . Da­
rin wird zum einen die Erwartung 
einer überzeugten Aneignung der li­
turgierechtlichen Vorgaben ausgespro­
chen, da "eine bloß äußerliche Beach­
tung der Normen ... offensichtlich dem 
Wesen der heiligen Liturgie, in der 
Christus, der Herr seine Kirche ver­
sammeln will," widerspräche (5). Zum 
anderen ortet man die Wurzel wahrge­
nommener "Missbräuche" - abgesehen 
von schlichter Unkenntnis (9) - vor al­
lem "in einem falschen Begriff von 
Freiheit" als illusorischer Beliebigkeit, 
unabhängig von jeglicher rechtmäßi­
gen kirchlichen Autorität (7), und stellt 
zudem mit Bedauern fest, "dass öku­
menische Initiativen, die zwar gut 
gemeint sind, [ ... ] zu eucharistischen 
Praktiken verleiten, die der Disziplin 
widersprechen, mit der die Kirche ih­
ren Glauben zum Ausdruck bringt", 
was zu "Zweideutigkeiten und Verkür­
zungen" führen kann, die nicht zu dul­
den sind (8). Jegliche Eigenmächtigkeit 
gefährdet "die substantielle Einheit des 
römischen Ritus", verrichtet "keinen 
authentischen pastoralen Dienst" mehr 
und trägt gemäß der eindeutigen Posi­
tion der Kongregation auch nicht "zur 
rechten liturgischen Erneuerung bei, 
sondern beraubt vielmehr die Christ­
gläubigen ihres Glaubensgutes und 
ihres geistlichen Erbes. Willkürliche 
Handlungen dienen nämlich nicht der 
wirksamen Erneuerung, sondern ver­
letzen das den Christgläubigen zuste­
hende Recht auf eine liturgische Hand­
lung, die Ausdruck des Lebens der 
Kirche gemäß ihrer Tradition und Dis­
ziplin ist" (11, vgl. 12). 
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DDas Kapitel schildert „die Kegelung tıgen Deutung als Mahlgemeinschaft
der heiligen Liturgie” (14—20) ın einer hera usgestellt (38) und jedem überstei-
detailherten Beschreibung der Rolle gerten Aktivismus eine Absage erteilt
des Apostolischen Stuhls, des Diöze- 39-40) Der geweihte Priester, den sich
sanbischofts, der Bischofskonterenz, der die (Gemeinde nıcht selbst veben kannn
Priester und der Diakone Vaoar allem (42)] bleibt unaufgebbar ür die christ-
werden die Aufgaben un Befugnisse liıche Gemeinschaftt, wobei „das kom-
des Diözesanbischofs erklärt, insofern plementäre Verhältnis“”“ VOITI un der

Kleriker und der | aıen nicht vermischter als Teil seiner Leitungstunktion ‚ ZUu
regeln, Zzu tühren, Zzu inspirıeren, werden dart (45)
manchmal auch zu mahnen“ habe (2 In Kapitel 3 uber die „die rechte Feier
wobei hm „bezüglıch der lıturgischen der heiligen Messe“ (48—79) Kapite!
UOrdnung ın allem“” auch dıe Ordens- über „die heilige Kommunion“ (SO—
leute unterstellt sind, speziel! WEen1nn e 07) und Kapıtel z „emmge(n) weıte-
sich urn öffentlich zugängliche Kırchen re(n) Aspekte(n) 1ın Bezug auf die Eu-
und (Jratorien handelt (23I vgl Can 652 charıstie”“ 83—12 werden verschie-

CIC) |die Bischotskonterenzen WI ' dene Fragestellungen hinsıchtHich der
den daran erinnert, L  n  S der Apostoli- Messteier angesprochen ınd einıgen  -
sche Stuhl! S  eıt 1970 (bekräftigt 1985) bekannt gewordenen Fehlentwicklun-
„das Aufhören aller Experimente” ein- U  55 eine klare Absage erteilt leider
fordert, saodass keine Befugnis mehr aohne sofort ersichtliche Gewichtung
ZUT Genehmigung eigener liturgischer ın ıhrer Bedeutsamkeit, die PTrST 1 ab-
Texte und Rıten in Ergänzung oder schließenden Kapitel über Cdie 101wen-
Stelle der vorgeschriebenen Bücher be- digen Sankhonen nachgeliefert wird.
steht (27) DE schon der Papst eiNne SO tinden sich Bestimmungen über
Fehlentwicklung „infolge einer fo  cn Brot und Wein ür die Fucharistie eben-
verstandenen Auffassung VOon Kreati- S WIC dıe Normen über das (appro-
vıtät und Anpassung“ durch die Pries- bierte) eucharistische Hochgebet, as
ter beklagte (Ecclesia Nr. 32), mahnt als priesterliches mtsgebet auch nicht
auch die Kongregation, „dem eıgenen ın Teilen einem Diakon, einem
Dienst nıcht seINE tiefgehende PCdEeU- dienenden Laien, einzelnen oder allen

(ZU) nehmen, i1}dc:m S1E die \ıtur- Gläubigen 7Z7USammen vorgetragen WT -

yische Feier durch Anderungen, Kur- den darf (52), sondern ohne (UOrgel-)
und Hinzufügungen willkür- Musik (53) allein Vom zelehrierenden

1 entstellen“ (31 vielmehr 1aben SIE D’riester ınter aktiver Anteilnahme der
durch eine ANSEMESSENE Vorbereitung (akklamierenden) Gläubigen (54) Zu be-
nd theologische Fortbildung dflb (ie- e ist FS oibt kErläuterungen Zzu
heimnıs der Fucharistie 7 u verdeutli- Wortgottesdienst, wobe!l erneut jeg!li-
chen (32f) che Gewohnheit verworten wird, Clie
|)as Kapitel wendet siıch der „Teil eiıne Homuilhie iınnerhalb der Messteier
nahme der christgläubigen Laien a Von nichtgeweihten Gläubigen selen
der Feier der kucharistie”“ Zu (36—47) ° Alumnen, Studierende oder ”asto-
[ )ie Taufe tellt dabei cdıe Basıs des g- ralassıstentInnen zulässt. Aufgrund
meinsamen Y”riestertums SOWI1E der FA der Verbindung Wortgottes-
ıgen und bewussten Teilnahme an der dienst und Fucharıstiefeier (vgl 60)
Eucharistieteier dar. Merklich wird der darf die Homuilije konsequenterweıse
Opfercharakter gegenüber einer eINSENI- SOgar mehr „n besonderen Fällen
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Das 1. Kapitel schildert "die Regelung 
der heiligen Liturgie" (14-20) in einer 
detaillierten Beschreibung der Rolle 
des Apostolischen Stuhls, des Diöze­
sanbischofs, der Bischofskonferenz, der 
Priester und der Diakone. Vor allem 
werden die Aufgaben und Befugnisse 
des Diözesanbischofs erklärt, insofern 
er als Teil seiner Leitungsfunktion "zu 
regeln, zu führen, zu inspirieren, 
manchmal auch zu mahnen" habe (22), 
wobei ihm "bezüglich der liturgischen 
Ordnung in allem" auch die Ordens­
leute unterstellt sind, speziell wenn es 
sich um öffentlich zugängliche Kirchen 
und Oratorien handelt (23, vgl. can. 683 
§ 1 CIC). Die Bischofskonferenzen wer­
den daran erinnert, dass der Apostoli­
sche Stuhl seit 1970 (bekräftigt 1988) 
"das Aufhören aller Experimente" ein­
fordert, sodass keine Befugnis mehr 
zur Genehmigung eigener liturgischer 
Texte und Riten in Ergänzung oder an 
Stelle der vorgeschriebenen Bücher be­
steht (27). Da schon der Papst eine 
Fehlentwicklung "infolge einer falsch 
verstandenen Auffassung von Kreati­
vität und Anpassung" durch die Pries­
ter beklagte (Ecclesia Nr. 52), mahnt 
auch die Kongregation, "dem eigenen 
Dienst nicht seine tiefgehende Bedeu­
tung (zu) nehmen, indem sie die litur­
gische Feier durch Änderungen, Kür­
zungen und Hinzufügungen willkür­
lich entstellen" (31), vielmehr haben sie 
durch eine angemessene Vorbereitung 
und theologische Fortbildung das Ge­
heimnis der Eucharistie zu verdeutli­
chen (32f). 
Das 2. Kapitel wendet sich der "Teil­
nahme der christgläubigen Laien an 
der Feier der Eucharistie" zu (36-47). 
Die Taufe stellt dabei die Basis des ge­
meinsamen Priestertums sowie der tä­
tigen und bewussten Teilnahme an der 
Eucharistiefeier dar. Merklich wird der 
Opfercharakter gegenüber einer einsei­

tigen Deutung als Mahlgemeinschaft 
herausgestellt (38) und jedem überstei­
gerten Aktivismus eine Absage erteilt 
(39-40) . Der geweihte Priester, den sich 
die Gemeinde nicht selbst geben kann 
(42), bleibt unaufgebbar für die christ­
liche Gemeinschaft, wobei "das kom­
plementäre Verhältnis" vom Tun der 
Kleriker und der Laien nicht vermischt 
werden darf (45). 
In Kapitel 3 über die "die rechte Feier 
der heiligen Messe" (48-79), Kapitel 4 
über "die heilige Kommunion" (80­
107) und Kapitel 5 zu "einige(n) weite­
re(n) Aspekte(n) in Bezug auf die Eu­
charistie" (108-128) werden verschie­
dene Fragestellungen hinsichtlich der 
Messfeier angesprochen und einigen 
bekannt gewordenen Fehlentwicklun­
gen eine klare Absage erteilt - leider 
ohne sofort ersichtliche Gewichtung 
in ihrer Bedeutsamkeit, die erst im ab­
schließenden Kapitel über die notwen­
digen Sanktionen nachgeliefert wird. 
So finden sich Bestimmungen über 
Brot und Wein für die Eucharistie eben­
so wie die Normen über das (appro­
bierte) eucharistische Hochgebet, das 
als priesterliches Amtsgebet auch nicht 
in Teilen von einem Diakon, einem 
dienenden Laien, einzelnen oder allen 
Gläubigen zusammen vorgetragen wer­
den darf (52), sondern - ohne (Orgel-) 
Musik (53) - allein vom zelebrierenden 
Priester unter aktiver Anteilnahme der 
(akklamierenden) Gläubigen (54) zu be­
ten ist. Es gibt Erläuterungen zum 
Wortgottesdienst, wobei erneut jegli­
che Gewohnheit verworfen wird, die 
eine Homilie innerhalb der Messfeier 
von nichtgeweihten Gläubigen - seien 
es Alumnen, Studierende oder Pasto­
ralassistentlnnen - zulässt. Aufgrund 
der engen Verbindung von Wortgottes­
dienst und Eucharistiefeier (vgl. 60) 
darf die Homilie konsequenterweise 
sogar nur mehr "in besonderen Fällen" 
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VOo eınem nıcht konzelebrierenden ordentlichen Autgaben der gläubigen
Priester gehalten werden 64-6 ıne Laij:en“ 6-1 Irotz der Unersetz-

barkeit des amtHıchen Priestertums ist iınkatechetische Unterweisung der eın
Zeugnis des christlichen Lebens kann Notlagen das Fehlen geistlicher Amlts-
allenfalls nach dem Schlussgebet g - trager möglich, weshalb dann christ-
sprochen werden, nıemals aber als Er- yläubige La:en ach Madisgabe des
catz ür die Predigt ın der Messe 74) KRechts ZU7 Erfüllung gewWlsser lıturgi-
eitere Normen betreffen das re  O, scher ufgaben gerufen und beauf-
C1e Sammlung der Opfergaben, das rag werden können. Miıt nerken-
Brechen des Drotes, en Friedensgruß HUNS spricht die Kongregation VOon

SOWIE dıe Verbindung verschiedener jenen, die derartige Dienste übernom-
Kıten oder Festveranstaltungen mit e1- [NeTn 1aben und weıterhin erfüllen
[(lerTr Messtfeier (zum eispiel: Verme!l- In besonderer Wertschätzung
dung politischer der profaner Ver- werden die „Katechisten“ un „Pasto-
zweckung). ralassistenten”“ ZUrTr Unterstützung des
Austührlic werden die lehramtlichen Dienstes der Priester und Diakone g‚
orgaben hinsichtlich der Disposition nnt, wenngleich InNan sich bei etz-

Kommunionempfang wiederholt teren „jedoch davor hüten soll), das
(80-—-87) un die Normen ür eiıne SUrS- Profil dieser Autgabe ZU sehr der (Ge-
d Kommunionspendung präzisiert stalt des pastoralen |henstes der Kle-
88-—96), spezie er beiden (Gestalten riker anzugleichen” Erinnert ırd
(100—107). kigens erwähnt werden Be- auch das Kriterium der Notwendig-
stimmungen ber den geeigneten (Irt keit bei „außerordentlichen“ KOommu-
ür die Messteier, ber die Zelebrati- nionspendern (151, 154—166), un an

onssprache, die sakralen Gefäße und den „ergänzenden“ ( harakter des 1in-
lıturgischen Gewänder (108—1265), W O- satzes Vo  - Laien für vornehmlich prieSs-
bei letztere ımmer 7u verwenden sind, erlhiche der diakonale Aufgaben, uUum

während selbst das Tragen der ola eine Rollendiffusion en pastoralen
über der Kukulle oder dem Ordensge- Tätigkeiten A vermeıijden Ptw.
wand nicht ausreicht bezüglıch der Erteilung der Predigter-
Im Kapitel wird auf „die Aufbewah- aubnis außerhalb der Messe der

bei (sonntäglichen) Feiern bei bwe-un der heiligsten Fucharistie un
ihre Verehrung aufßerhalb der Messe  A senheit eiInNnes (zuständıgen) Priesters
eingegangen (  —145 ©] geht eEs (162—167).
Uum einladende un ANgEMESSENEC Be- Im Kapite!l werden schliefßlich „die
dingungen für dıe Verehrung des Al- Abhilten benannt (  9—1  / die bel
tarsakramentes VOT dem Tabernakel eventuell testgestellten missbräuchli-
dıe Praxıs der Krankenkommunion chen Gegebenheiten 177 Z usammen-

SOWI1E die Förderung einer hang mMI1t der Eucharistiefeier Z.U-
eucharistischen Frömmigkeıt (Anbe- wenden Sind. Bei derartigen „Vertäl-
tungszeıten, P’rozessionen, Kongresse). schungen der katholischen Liturgje”
Erwähnenswert erscheint dıe Empfeh- die nach Maisgabe des Rechts Z.UuU

lung, dass die Hostie ür die Ausset- korrigieren un vermeılden sind
ZUNg ın einer Messe uınmmittelbar ZUVOor 175) werden die objektiv schwerwie-
konsekriert un nach der Kommunion genden ergehen (Q2raVI0r0 delicta) VOon
in die Monstranz eingesetzt wird (140) den SONSt schwerwiıegenden Angele-
[J)as Kapitel widmet sıch den „außer- genheiten und den „anderen“” Mıss-
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von einem nicht konzelebrierenden 
Priester gehalten werden (64-68). Eine 
katechetische Unterweisung oder ein 
Zeugnis des christlichen Lebens kann 
allenfalls nach dem Schlussgebet ge­
sprochen werden, niemals aber als Er­
satz für die Predigt in der Messe (74). 
Weitere Normen betreffen das Credo, 
die Sammlung der Opfergaben, das 
Brechen des Brotes, den Friedensgruß 
sowie die Verbindung verschiedener 
Riten oder Festveranstaltungen mit ei­
ner Messfeier (zum Beispiel: Vermei­
dung politischer oder profaner Ver­
zweckung) . 
Ausführlich werden die lehramtlichen 
Vorgaben hinsichtlich der Disposition 
zum Kommunionempfang wiederholt 
(80-87) und die Normen für eine sorg­
same Kommunionspendung präzisiert 
(88-96), speziell unter beiden Gestalten 
(100-107). Eigens erwähnt werden Be­
stimmungen über den geeigneten Ort 
für die Messfeier, über die Zelebrati­
onssprache, die sakralen Gefäße und 
liturgischen Gewänder (108-128), wo­
bei letztere immer zu verwenden sind, 
während selbst das Tragen der Stola 
über der Kukulle oder dem Ordensge­
wand nicht ausreicht (126) . 
Im 6. Kapitel wird auf "die Aufbewah­
rung der heiligsten Eucharistie und 
ihre Verehrung außerhalb der Messe" 
eingegangen (129-145) . Dabei geht es 
um einladende und angemessene Be­
dingungen für die Verehrung des Al­
tarsakramentes vor dem Tabernakel, 
die Praxis der Krankenkommunion 
(133) sowie um die Förderung einer 
eucharistischen Frömmigkeit (Anbe­
tungszeiten, Prozessionen, Kongresse) . 
Erwähnenswert erscheint die Empfeh­
lung, dass die Hostie für die Ausset­
zung in einer Messe unmittelbar zuvor 
konsekriert und nach der Kommunion 
in die Monstranz eingesetzt wird (140). 
Das 7. Kapitel widmet sich den "außer­

ordentlichen Aufgaben der gläubigen 
Laien" (146-168). Trotz der Unersetz­
barkeit des amtlichen Priestertums ist in 
Notlagen das Fehlen geistlicher Amts­
träger möglich, weshalb dann christ­
gläubige Laien nach Maßgabe des 
Rechts zur Erfüllung gewisser liturgi­
scher Aufgaben gerufen und beauf­
tragt werden können. Mit Anerken­
nung spricht die Kongregation von 
jenen, die derartige Dienste übernom­
men haben und weiterhin erfüllen 
(147). In besonderer Wertschätzung 
werden die "Katechisten" und "Pasto­
ralassistenten" zur Unterstützung des 
Dienstes der Priester und Diakone ge­
nannt, wenngleich man sich bei letz­
teren "jedoch davor hüten (soll), das 
Profil dieser Aufgabe zu sehr der Ge­
stalt des pastoralen Dienstes der Kle­
riker anzugleichen" (149). Erinnert wird 
auch an das Kriterium der Notwendig­
keit bei "außerordentlichen" Kommu­
nionspendern (151, 154-166), und an 
den "ergänzenden" Charakter des Ein­
satzes von Laien für vornehmlich pries­
terliche oder diakonale Aufgaben, um 
eine Rollendiffusion in den pastoralen 
Tätigkeiten zu vermeiden (152), etwa 
bezüglich der Erteilung der Predigter­
laubnis außerhalb der Messe (161) oder 
bei (sonntäglichen) Feiern bei Abwe­
senheit eines (zuständigen) Priesters 
(162-167). 

Im 8. Kapitel werden schließlich "die 
Abhilfen" benannt (169-184), die bei 
eventuell festgestellten missbräuchli­
chen Gegebenheiten im Zusammen­
hang mit der Eucharistiefeier anzu­
wenden sind. Bei derartigen "Verfäl­
schungen der katholischen Liturgie" 
(169), die nach Maßgabe des Rechts zu 
korrigieren und zu vermeiden sind 
(175), werden die objektiv schwerwie­
genden Vergehen (graviora delicta) von 
den sonst schwerwiegenden Angele­
genheiten und den "anderen" Miss­
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ständen sorgtältig unterschieden, ohne muit der angehängten orderung,
aber etztere schon einfach als „gering- jedwedes Vorbringen „soll immer 1Im
ugıg  44 einzustufen 174) Dabe:i kommt Geist der Wahrheit und der 1e g_
dem Diözesanbischof eine zentrale schehen“ 183), tatsächlich aller Ver-
Verantwortung (176—180), u  Z bei dacht ausgeraum ist, ass damit e1N-
Kenntnis „auch Aur Von der Wahr- erlei Denunzijantentum das heilßt P1-
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chenbarkeit  d gemä (verwaltungs-) unftige kurlale Praxıs erwelsen.
strafrechtlichen Grundsätzen unter- er Wiener Erzbischof Christoph Kar-
suchen und gegebenenfalls Je dinal ONnDOorn sieht der vorliegen-
nach Zuständigkeit die aubens- den Instruktion einen anspruchsvollen
der Sakramentenkongregation miıt „Gewissens-Spiegel” mıiıt kritischen An-
der Angelegenheıit befassen VE fragen alle (etauften ın der Kirche,
179—182). insbesondere a die Priester un Bı-
Heftige Diskussionen löste die Bestim- schöfe (Kathpress Vo 23 2004; äahn-

lıch Bischof urt Koch VONM Basel SKZ.MUNg aus, wonach „jeder Katholik ob
Priester, |hakon der christgläubiger 1 2004, 415-—423). /u Recht verweiıst
Laie, das Recht (hat), über eiınen er aber darauf, ass eiNe Aussage a

Ende des Dokumentes INn Schlüssel-hıturgischen Missbrauch e1m |hö7ze-
sanbischofKalb — Lederhilger/Römische Erlässe  417  ständen sorgfältig unterschieden, ohne  Ob mit der angehängten Forderung,  aber letztere schon einfach als „gering-  jedwedes Vorbringen „soll immer im  fügig“ einzustufen (174). Dabei kommt  Geist der Wahrheit und der Liebe ge-  dem Diözesanbischof eine zentrale  schehen“ (183), tatsächlich aller Ver-  Verantwortung zu (176-180), um bei  dacht ausgeräumt ist, dass damit kein-  Kenntnis „auch nur von der Wahr-  erlei Denunziantentum (das heißt ei-  scheinlichkeit einer Straftat oder eines  nem hinterhältigen Anschwärzen einer  . behutsam den Tatbe-  Missbrauchs  Person aus niederen Beweggründen)  stand, die Umstände und die Anre-  Vorschub geleistet werde, kann nur die  chenbarkeit”  gemäß (verwaltungs-)  künftige kuriale Praxis erweisen.  strafrechtlichen Grundsätzen zu unter-  Der Wiener Erzbischof Christoph Kar-  suchen (178) und gegebenenfalls — je  dinal Schönborn sieht in der vorliegen-  nach Zuständigkeit — die Glaubens-  den Instruktion einen anspruchsvollen  oder Sakramentenkongregation mit  „Gewissens-Spiegel” mit kritischen An-  der Angelegenheit zu befassen (vgl.  fragen an alle Getauften in der Kirche,  179—182).  insbesondere an die Priester und Bi-  Heftige Diskussionen löste die Bestim-  schöfe (Kathpress vom 23. 4. 2004; ähn-  lich Bischof Kurt Koch von Basel: SKZ  mung aus, wonach „jeder Katholik, ob  Priester, Diakon oder christgläubiger  172, 2004, 418—423). Zu Recht verweist  Laie,  .. das Recht (hat), über einen  er aber darauf, dass eine Aussage am  Ende des Dokumentes zum Schlüssel-  liturgischen Missbrauch beim Diöze-  sanbischof ... oder beim Apostolischen  wort für das Verständnis des Anliegens  Stuhl ... Klage einzureichen“, wenn-  dieser Instruktion geben kann: „Jeder  soll immer daran denken, dass er Die-  gleich sofort als Reihungskriterium  hinzugefügt wird, dass es „aber ange-  ner der heiligen Liturgie ist“ (186).  messen (sei), dass die Beschwerde oder  (Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz  Klage nach Möglichkeit zuerst dem  [Hg.], Verlautbarungen des Apostoli-  Diözesanbischof vorgelegt wird” (183).  schen Stuhls Nr. 164)der eım Apostolischen WO für das Verständnis des AnliegensKalb — Lederhilger/Römische Erlässe  417  ständen sorgfältig unterschieden, ohne  Ob mit der angehängten Forderung,  aber letztere schon einfach als „gering-  jedwedes Vorbringen „soll immer im  fügig“ einzustufen (174). Dabei kommt  Geist der Wahrheit und der Liebe ge-  dem Diözesanbischof eine zentrale  schehen“ (183), tatsächlich aller Ver-  Verantwortung zu (176-180), um bei  dacht ausgeräumt ist, dass damit kein-  Kenntnis „auch nur von der Wahr-  erlei Denunziantentum (das heißt ei-  scheinlichkeit einer Straftat oder eines  nem hinterhältigen Anschwärzen einer  . behutsam den Tatbe-  Missbrauchs  Person aus niederen Beweggründen)  stand, die Umstände und die Anre-  Vorschub geleistet werde, kann nur die  chenbarkeit”  gemäß (verwaltungs-)  künftige kuriale Praxis erweisen.  strafrechtlichen Grundsätzen zu unter-  Der Wiener Erzbischof Christoph Kar-  suchen (178) und gegebenenfalls — je  dinal Schönborn sieht in der vorliegen-  nach Zuständigkeit — die Glaubens-  den Instruktion einen anspruchsvollen  oder Sakramentenkongregation mit  „Gewissens-Spiegel” mit kritischen An-  der Angelegenheit zu befassen (vgl.  fragen an alle Getauften in der Kirche,  179—182).  insbesondere an die Priester und Bi-  Heftige Diskussionen löste die Bestim-  schöfe (Kathpress vom 23. 4. 2004; ähn-  lich Bischof Kurt Koch von Basel: SKZ  mung aus, wonach „jeder Katholik, ob  Priester, Diakon oder christgläubiger  172, 2004, 418—423). Zu Recht verweist  Laie,  .. das Recht (hat), über einen  er aber darauf, dass eine Aussage am  Ende des Dokumentes zum Schlüssel-  liturgischen Missbrauch beim Diöze-  sanbischof ... oder beim Apostolischen  wort für das Verständnis des Anliegens  Stuhl ... Klage einzureichen“, wenn-  dieser Instruktion geben kann: „Jeder  soll immer daran denken, dass er Die-  gleich sofort als Reihungskriterium  hinzugefügt wird, dass es „aber ange-  ner der heiligen Liturgie ist“ (186).  messen (sei), dass die Beschwerde oder  (Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz  Klage nach Möglichkeit zuerst dem  [Hg.], Verlautbarungen des Apostoli-  Diözesanbischof vorgelegt wird” (183).  schen Stuhls Nr. 164)age einzureichen”, W er dieser Instrukhon geben kann: „Jeder

soll immer daran denken Aass ( )hie-gleich sofort als Reihungskriterium
hinzugefügt wird, ass FPS „aber an DeTr der eiligen iturgie iıst  ‚;
ESSEN se1), dass die Beschwerde der (  retarıa der Bischofskonferenz
age ach Möglichkeit zuerst dem [Hg.] Verlautbarungen des Apostoli-
Diozesanbischof vorgelegt wird” schen Stuhls Nr. 164)
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ständen sorgfältig unterschieden, ohne 
aber letztere schon einfach als "gering­
fügig" einzustufen (174). Dabei kommt 
dem Diözesanbischof eine zentrale 
Verantwortung zu (176-180), um bei 
Kenntnis "auch nur von der Wahr­
scheinlichkeit einer Straftat oder eines 
Missbrauchs .. . behutsam den Tatbe­
stand, die Umstände und die Anre­
chenbarkeit" gemäß (verwaltungs-) 
strafrechtlichen Grundsätzen zu unter­
suchen (178) und gegebenenfalls - je 
nach Zuständigkeit - die Glaubens­
oder Sakramentenkongregation mit 
der Angelegenheit zu befassen (v gl. 
179-182). 
Heftige Diskussionen löste die Bestim­
mung aus, wonach "jeder Katholik, ob 
Priester, Diakon oder christgläubiger 
Laie, . . . das Recht (hat), über einen 
liturgischen Missbrauch beim Diöze­
sanbischof .. . oder beim Apostolischen 
Stuhl .. . Klage einzureichen", wenn­
gleich sofort als Reihungskriterium 
hinzugefügt wird, dass es "aber ange­
messen (sei), dass die Beschwerde oder 
Klage nach Möglichkeit zuerst dem 
Diözesanbischof vorgelegt wird" (183). 

Ob mit der angehängten Forderung, 
jedwedes Vorbringen "soll immer im 
Geist der Wahrheit und der Liebe ge­
schehen" (183), tatsächlich aller Ver­
dacht ausgeräumt ist, dass damit kein­
erlei Denunziantenturn (das heißt ei­
nem hinterhältigen Anschwärzen einer 
Person aus niederen Beweggründen) 
Vorschub geleistet werde, kann nur die 
künftige kuriale Praxis erweisen. 
Der Wiener Erzbischof Christoph Kar­
dinal Schönborn sieht in der vorliegen­
den Instruktion einen anspruchsvollen 
"Gewissens-Spiegel" mit kritischen An­
fragen an alle Getauften in der Kirche, 
insbesondere an die Priester und Bi­
schöfe (Kathpress vom 23. 4. 2004; ähn­
lich Bischof Kurt Koch von Basel: SKZ 
172, 2004, 418-423). Zu Recht verweist 
er aber darauf, dass eine Aussage am 
Ende des Dokumentes zum Schlüssel­
wort für das Verständnis des Anliegens 
dieser Instruktion geben kann: "Jeder 
soll immer daran denken, dass er Die­
ner der heiligen Liturgie ist" (186). 
(Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz 
[Hg.], Verlautbarungen des Apostoli­
schen Stuhls Nr. 164) 


